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Sehr geehrte Frau Prasidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische
Anfrage Nr. 12961/) der Abgeordneten Anneliese Kitzmiiller und weiterer
Abgeordneter nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Einleitend weise ich darauf hin, dass Sonderzahlungen Entgeltbestandteile sind und
deshalb nicht gesondert ausgewiesen werden.

Fragen 1 bis 4, 7 und 10:

» Wie hoch waren die in lhrem Ministerium ausgezahlten Gesamtkosten fiir
Belohnungen, Prdmien, Sonderzahlungen usw. fiir das Jahr 20137

» Wie hoch waren die in lhrem Ministerium ausgezahlten Gesamtkosten fiir
Belohnungen, Prémien, Sonderzahlungen usw. flir das Jahr 2014?

» Wie hoch waren die in Ilhrem Ministerium ausgezahlten Gesamtkosten fiir
Belohnungen, Prémien, Sonderzahlungen usw. fiir das Jahr 2015?

» Wie hoch waren die in Ilhrem Ministerium ausgezahlten Gesamtkosten fiir
Belohnungen, Prdmien, Sonderzahlungen usw. fiir das Jahr 20167

» Wie hoch waren die Gesamtkosten durch die ausgezahlten Belohnungen, Prdmien,
Sonderzahlungen usw. fiir die Jahre 2013, 2014, 2015 und 20167

» Wie hoch werden die Auszahlungen fiir Belohnungen, Prdmien, Sonderzahlungen
usw. fiir das restliche Jahr 2016, sowie fiir die Jahre 2017 und 2018 sein?

Im Jahr 2013 wurden Belohnungen in der Hoéhe von € 209.615,-- an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des damaligen Bundesministeriums fiir Gesundheit
ausbezahlt.

Fir die Jahre 2014 und 2015 verweise ich auf die Beantwortung der
parlamentarischen Anfrage Nr. 8106/J) durch meine Amtsvorgangerin.
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Im Jahr 2016 wurden Belohnungen in der Ho6he von € 236.253,-- an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums fir Gesundheit und
Frauen ausbezahlt. Der Mehraufwand erklart sich durch den erhéhten Personalstand
durch die mit der Novelle zum Bundesministeriengesetz 2016 erfolgte Ubernahme
der Agenden fiir Frauenangelegenheiten und Gleichstellung.

Firr die Jahre 2017 und 2018 kénnen noch keine Aussagen Uber die Hohe der
Belohnungen getroffen werden.

Frage 5:
» In welcher jeweiligen Gehaltsstufe befanden sich die NutzniefSer einer Belohnung,
Préimie, Sonderzahlung usw. aufgeschliisselt nach den Jahren 2013 bis 20167

Die Gewahrung von Belohnungen erfolgt unabhangig von der jeweiligen Einstufung.
Von einer detaillierten Beantwortung dieser Frage muss aufgrund des damit
verbundenen zu hohen Verwaltungsaufwandes Abstand genommen werden.

Fragen 6, 8 bis 9, 11 bis 13:

» Mit welcher Begriindung (Aufschliisselung nach den Jahren 2013, 2014, 2015 und
2016) bzw. wegen welcher besonderen Leistung wurde seitens lhres Ministeriums
eine Belohnung, Primie, Sonderzahlung usw. zuerkannt?

» Welche Richtlinien gibt es fiir die Auszahlung von Belohnungen, Prémien,
Sonderzahlungen usw. seitens lhres Ministeriums?

» Wo kénnen diese Richtlinien eigesehen werden?

» Wird seitens Ihres Ministeriums eine Einschrdnkung bzw. ein generelles Aussetzen
der Auszahlung von Belohnungen, Prémien, Sonderzahlungen usw. angedacht?

» Falls nein, warum nicht?

» Falls ja, ab wann genau sollen diese Auszahlungen eingeschrinkt bzw. ausgesetzt
werden?

Die Gewahrung von Belohnungen an Bedienstete des Ressorts erfolgt gemalR § 19
Gehaltsgesetz 1956. Im Rahmen dieser Bestimmung sowie der ressortiiblichen
Vorgaben werden als Anerkennung fiir besondere Leistungen Belohnungen
zuerkannt. Nach MaRgabe der vorhandenen Mittel werden entsprechend diesen
Vorgaben Belohnungen, insbesondere auch als Motivationsinstrument, grundsatzlich
zuerkannt, da motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere auch fiir die
Erreichung von Ressortzielen von grofSer Bedeutung sind. Die Beurteilung im Einzelfall
obliegt den jeweiligen Vorgesetzten.

Dr." Pamela Rendi-Wagner, MSc

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FUR
GESUNDHEIT UND FRAUEN

@MTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fir Gesundheit und Frauen

Datum/Zeit

2017-06-28T09:41:57+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1610631462

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

www.parlament.gv.at

von 3



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ;&'&ﬁ;\&
/& @ o Datum/Zeit-UTC | 2017- 06- 28T10: 05: 46+02: 00

/
| Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

i/

Prufinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parlanent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2017-06-28T09:41:57+0200
	Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-06-28T10:05:46+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




